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EU-Migrationspolitik –  

Bremse statt Motor der Liberalisierung 

 

Sara Borella* 
 

Auf dem EU-Gipfel am 15.-16. Oktober 2008 wurde der „Pakt zu Asyl und Zuwande-

rung“ angenommen, der der französische Einwanderungsminister bereits im Juli den 

EU-Innenministern in Cannes ein vorgelegt hatte.1 Der Pakt soll die Grundlage für eine 

Steuerung der Einwanderungsströme unter Berücksichtigung des Arbeitskräftebedarfs 

bilden. Um gleichzeitig politische und ökonomische Probleme zu lösen, wird bei-

spielsweise vorgeschlagen, Asylsuchenden eine Aufenthalterlaubnis aus ökonomischen 

Gründen zu gewähren, so dass sie einer Beschäftigung im Aufnahmeland nachgehen 

dürfen. Dadurch also, und nicht etwa durch die Liberalisierung der Arbeitsmigration, 

soll der Bedarf nach Arbeitskräften gemindert werden. Dieser Pakt zählt zusammen mit 

dem Grünbuch der Kommission von 2004 und dem „Strategischen Plan zur legalen 

Zuwanderung“ vom Dezember 2005, auf die weiter unten eingegangen wird, zu den 

periodisch stattfindenden Ankündigungen und „guten Vorsätzen“, die nur begrenzt in 

die Tat umgesetzt werden. Europa tut sich nach wie vor schwer darin, deutlich stärkere 

ökonomisch bedingte Wanderung zuzulassen. Die deutsche Regierung könnte auf EU-

Ebene Impulse geben, die Liberalisierung der Einwanderung in den deutschen Ar-

beitsmarkt erweist sich jedoch bereits auf nationaler Ebene als sehr zögerlich. 

 

Deutschland zählt zu den stärksten Volkswirtschaften der Europäischen Union und 

gleichzeitig zu denjenigen, die die niedrigsten Wachstumsraten aufweisen. Mehr als in 

anderen Mitgliedstaaten wird in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft ein starker 

Arbeitskräftemangel beklagt, der außerdem als Wachstums- und Innovationsbremse 

betrachtet wird. Die deutsche Regierung hat (noch) die Kompetenz über die Einwande-
                                                 

* Dr. Sara Borella, Albert-Ludwigs-Universität und Walter Eucken Institut, Freiburg, 
borella@walter-eucken-institut.de 

1 Dok. 13440/08 und Dok. 14368/08. 
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rungspolitik für Drittstaatsangehörige, hat aber keine substantiellen Liberalisierungs-

schritte zur Behebung des Arbeitskräftemangels unternommen. Diese Haltung gilt 

auch, was die einwanderungswilligen Bürger aus den neuen Mitgliedstaaten betrifft. 

Unter den letzten Ländern der alten „EU-15-Gruppe“ hält Deutschland an die Über-

gangsbestimmungen zur Aufhebung der Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus den osteu-

ropäischen Mitgliedstaaten fest. Eine Ausnahme hat die Bundesregierung mit der Ent-

scheidung angekündigt, dass ab dem 1.1.2009 der Arbeitsmarkt für Akademiker aus 

den neuen Mitgliedstaaten vollständig geöffnet werden soll.  

 

Das 2005 verabschiedete Zuwanderungsgesetz zur Steuerung der Einwanderung aus 

außereuropäischen Staaten hielt in seiner Endfassung nicht das Versprechen bezüglich 

der Arbeitsmigration, das etwa durch das ursprünglich vorgesehene Punktesystem im 

ersten Entwurf abgegeben wurde. Nicht nur geht Deutschland also mit schlechtem Bei-

spiel auf nationaler Ebene voran, sondern versäumt es, auf der europäischen Bühne für 

eine liberale Ausgestaltung der Wanderung von Arbeitskräften aufzutreten, etwa durch 

eine stärkere Trennung der (sicherheits-)politischen Belange von den Anliegen der 

Wirtschaft.2 

 

1. Migrationspolitik als Ordnungspolitik 

Demokratische Nationalstaaten können in ordnungsökonomischer Perspektive als terri-

toriale Bürgergenossenschaften3 betrachtet werden, die ähnlich wie Klubs als Organisa-

tionen zur Realisierung der gemeinsamen Ziele ihrer Mitglieder, der Bürger also, die-

nen. Innerhalb des staatlichen Territoriums gelten ein einheitliches Recht, ein allge-

meingültiger Wettbewerbsrahmen sowie Regeln des Arbeitsmarktes und der sozialen 

Sicherung. Die Kompetenz für die Setzung von Regeln für die grenzüberschreitende 

Wanderung der Individuen, die Klubmitglieder werden oder den Standort als Gäste 

nutzen möchten, ist ebenfalls auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelt. Im Auftrag der 

Bürger können die nationalstaatlichen politischen Agenten auf der internationalen Ebe-

ne Verträge mit anderen Staaten abschließen, um zu einer besseren Gestaltung des Re-

gelrahmens, beispielsweise der Migrationsregeln, zu kommen. Oder sie können einer 

                                                 
2 Vgl. zum Thema BORELLA (2008). 
3 Vgl. dazu VANBERG (2001). 
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übergeordneten Instanz Kompetenzen abgeben und somit ihre eigenen wirtschaftspoli-

tischen Spielräume beschränken. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Eigenschaften eines Gemeinwesens seine Attrak-

tivität sowohl für die Bürger als auch für ausländische Standortnutzer beeinflussen. Die 

Ausgestaltung der Arbeitsmärkte kann es ausländischen Arbeitskräften oder Investoren 

erschweren, Zugang zu finden. Oder es kann beispielsweise wegen der Beitragsstruktur 

der Sozialsysteme für die Einheimischen kostspielig sein, das Land zu verlassen. Diese 

Aspekte stellen Wanderungskosten dar und wirken sich dementsprechend auf die 

Migrationsentscheidungen der Individuen aus. Anders als ein Einwanderungsgesetz 

oder ähnliche migrationsspezifische Regelungen stellen sie jedoch keine aktive Migra-

tionspolitik dar. Diese Faktoren sollten zwar mitberücksichtigt werden und in die 

Bürgerberatung im Bereich der ökonomisch bedingten Migration einfließen, aber sie 

ersetzen nicht die politische Aufgabe, durch Kollektiventscheidungen Regeln zu setzen, 

die direkt das Problem der grenzüberschreitenden Wanderung angehen.  

 

Traditionelle Einwanderungsländer wie die USA, Kanada und Australien haben eine 

lange Erfahrung in der aktiven Migrationspolitik. Andere Länder haben hingegen ihre 

Eigenschaft als Einwanderungsland (noch) nicht anerkannt, so dass dort eher eine pas-

sive, indirekte Gestaltung der Migrationsregeln vorzufinden ist. Dazu können die west-

europäischen Staaten gezählt werden, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch zu den 

Auswanderungsländern gehörten. Erst in den letzten Jahren ist in Europa das Bewusst-

sein für die Notwendigkeit entstanden, von der passiven Position, in der lediglich punk-

tuell reagiert wird, zu einer aktiven Einstellung überzugehen, in der es als ordnungspo-

litische Aufgabe angesehen wird, einen migrationspolitischen Regelrahmen zu entwi-

ckeln. Deutschland bietet dafür ein gutes Beispiel: Mit dem Ende der Gastarbeiterpro-

gramme und dem Anwerbestopp von 1973 hat sich das Land von einer aktiven Migrati-

onspolitik auf der Regelebene verabschiedet. Die Änderung des Staatsangehörigkeits-

rechts4 und die green card-Initiative vom Jahr 2000, zusammen mit der Perspektive der 

damals bevorstehenden Osterweiterung der Europäischen Union um zehn neue Mit-

                                                 
4 Seit dem 1.1.2000 gilt das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das eine Abkehr vom reinen Abstam-

mungsprinzip (jus sanguinis) darstellt. Es ist nun möglich, nach dem Territorialprinzip (jus soli) die 
Staatsbürgerschaft an in Deutschland geborene Kinder von Ausländern zu vergeben, die mindestens acht 
Jahre in der Bundesrepublik leben. Vgl. dazu AUSWÄRTIGES AMT (2006). 
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gliedstaaten, brachten die ersten Anzeichen eines Wiederbelebens der migrationspoliti-

schen Diskussion, welche in die Formulierung des ersten deutschen Zuwanderungsge-

setzes mündete, das am 30. Juli 2004 erlassen wurde und am 1. Januar 2005 in Kraft 

trat.5  

 

2. Das Zuwanderungsgesetz 

Mit dem deutschen Zuwanderungsgesetz wurden zwar erste Schritte zur Behebung des 

Arbeitskräftemangels unternommen. Sie betreffen die Berufsgruppen der hoch qualifi-

zierten Arbeitskräfte und der Selbständigen, sowie die Studienabsolventen, erweisen 

sich jedoch als ungenügend. Hochqualifizierten kann durch die Gewährung der Nieder-

lassungserlaubnis von Anfang an die Möglichkeit eines Daueraufenthalts eingeräumt 

werden. Diese Maßnahme ersetzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für längstens 

fünf Jahre wie etwa durch die green card und sollte für Hochqualifizierte dank der ver-

besserten Möglichkeit der langfristigen Planung attraktiver sein. Darunter fallen u.a. 

Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen, Lehrpersonen oder wissen-

schaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion, Spezialisten und leitende Ange-

stellte mit besonderer Berufserfahrung. Für diese Gruppe, die einen erheblich größeren 

Anteil der Hochqualifizierten darstellt, galt zunächst die Bedingung eines Gehalts in 

Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 

Krankenversicherung (derzeit ca. 86.400 €). In den Jahren 2005 und 2006 erhielten 

lediglich 1.123 Hochqualifizierte eine unbefristete Niederlassungserlaubnis, 87% von 

ihnen war bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes in Deutschland und 151 Erlaubnisse 

wurden an neu Eingereiste erteilt.6 Im Jahr 2007 waren es 466 Niederlassungserlaub-

nisse. Die niedrige Zahl wird nicht zuletzt auf die Höhe des vorzuweisenden Einkom-

mens zurückgeführt,7 weshalb im „Aktionsprogramm für Arbeitsmigration“ tatsächlich 

vorgesehen ist, die Einkommensgrenze für Hochqualifizierte deshalb an der etwas nied-

rigeren Beitragsbemessungsgrundlage deshalb an der etwas niedrigeren Beitragsbemes-

sungsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit ca. 63.000 €) zu orientie-

ren. Ausländische Studienabsolventen können sich nach ihrem Abschluss für bis zu 

einem Jahr zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland weiter aufhalten. Mit dem neuen Ge-

setz wird die Förderung der Ansiedlung von Selbständigen ebenfalls gestärkt. Auslän-

                                                 
5 Vgl. STEINHARDT ET AL. (2005) und BUNDESINNENMINISTERIUM (2005). 
6 Vgl. BUNDESINNENMINISTERIUM (2006), S. 82. 
7 Vgl. MIGRATION UND BESCHÄFTIGUNG (2006a) und DERS. (2006b). 
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dische Selbständige erhalten im Regelfall eine Aufenthaltserlaubnis bei einer Investiti-

on von mindestens 500.000 Euro und der Schaffung von mindestens fünf Arbeitsplät-

zen.8 Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, soll weiterhin im Einzelfall überprüft 

werden, ob ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse besteht, ob die Finanzierung 

gesichert ist, und welche wirtschaftlichen Auswirkungen zu erwarten sind.  

 

Im ersten Entwurf des Gesetzes wurde für die Arbeitsmigration vorgeschlagen, im ers-

ten Jahr mit Hilfe eines Punktesystems maximal 20.000 qualifizierte Zuwanderer aus-

zuwählen, die sich dauerhaft in Deutschland niederlassen können, und ein weiteres 

Kontingent von 20.000 Personen für einen auf fünf Jahre befristeten Aufenthalt vorzu-

sehen.9 Im endgültigen Gesetz, das unter den sicherheitspolitischen Bedenken der Zeit 

nach dem 11. September entstand, wurde das Punktesystem gestrichen. Angesichts der 

heutigen Situation werden wieder vermehrt Revisionen des Gesetzes vorgeschlagen, 

um die Erteilung der Niederlassungsfreiheit für Hochqualifizierte zu erleichtern und 

doch das Punktesystem einzuführen.  

 

Der Aspekt des internationalen europäischen Wettbewerbs, in dem sich Deutschland 

unweigerlich befindet, wird insgesamt in der Diskussion um das deutsche Zuwande-

rungsgesetz vernachlässigt. Es wird schnell die Tatsache verdrängt, dass es sich bei 

dem hier behandelten Instrument nicht nur um eine Maßnahme zur Beschränkung von 

unerwünschter Migration handelt, sondern auch um den Versuch, wünschenswerte Ar-

beitskräfte anzuziehen und langfristig im Land zu behalten. Es geht in diesem zweiten 

Fall um eine effektive Anziehungsstrategie für erwünschte Fachkräfte, die außer 

Deutschland auch alternative Wanderungsziele wählen können.10  

 

Höhere Zuwanderungsniveaus bringen Integrations- und Akzeptanzprobleme in der 

einheimischen Bevölkerung mit sich. Diese Probleme sollten allerdings gezielt ange-

gangen und nicht durch eine Vermeidung der Einwanderung umgangen werden. Die 

Festlegung der Auswahlkriterien und ihre Gewichtung sind ebenfalls äußerst relevante 
                                                 

8 Vor dem 19.08.2007 mussten 1 Million Euro investiert und zehn Mitarbeiter eingestellt werden. 
9 Vgl. BUNDESINNENMINISTERIUM (2001), Kap. II.7. 
10 „Im internationalen Vergleich der Zielländer neuerer Migrationsströme wird deutlich, dass 

Deutschland relativ wenige qualifizierte Zuwanderer aufweist. Die mangelnde Attraktivität Deutsch-
lands für hoch qualifizierte Migranten hat zur Folge, dass Deutschland am sogenannten ‚brain gain‘ 
unzureichend partizipiert und somit auf ausländisches Humankapital verzichtet.“ STEINHARDT ET AL. 
(2005), S. V. 
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Aspekte in diesem Zusammenhang. Die Kriterien sollten deshalb für eine Auswahl und 

eine Konkurrenz unter den Bewerbern sorgen, und nicht für eine Abschreckung mit 

dem Zweck des Abbaus von Einwanderungsdruck missbraucht werden. 

 

3. Europäische Migrationspolitik 

Seit den „Römischen Verträgen“ von 1957 existieren für die Bürger der Mitgliedstaaten 

die vier Grundfreiheiten für die freie Bewegung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital 

und Personen,11 wenn auch die Anstrengungen zur Realisierung dieser Freiheiten zu-

nächst dem Güter- und Kapitalverkehr galten. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gemäß 

Art. 39 EG-Vertrag ist eine besondere Ausprägung der freien Bewegung von Personen. 

Sie wurde bis zur Süderweiterung in den 1980er Jahren nicht als problematisch angese-

hen. Diese Einstellung änderte sich mit dem Beitritt Spaniens, Portugals und Griechen-

lands. Damals wurde zum ersten Mal das Instrument der Übergangsbestimmungen für 

eine verzögerte Gewährung der Arbeitnehmerfreizügigkeit angewendet, das einleitend 

in Bezug auf die Osterweiterung kritisch erwähnt wurde. 

 

Die Arbeitskräftemigration aus Drittstaaten wird zwar seit dem Maastrichter Vertrag 

von 1992 als Teil der geplanten Gemeinsamen Migrationspolitik angesehen, sie ist je-

doch noch nicht Gegenstand aktiver Politikgestaltung. Die Mitgliedstaaten teilen die 

Sorge um die Belastung durch Asylsuchende und Flüchtlinge in größerem Maße als 

diejenige um die möglichen Folgen der ökonomischen Wanderung. In diesem zweiten 

Feld sind sie sogar sehr zögerlich in der Abgabe von Kompetenzen an die EU-Ebene. 

Grund dieser Zurückhaltung ist die Absicht, ihre Souveränität in einem Feld beizube-

halten, auf dem starke nationale Interessen betroffen sind. Die Abwehrhaltung in der 

ökonomischen Migrationspolitik ist auf mitgliedstaatlicher Ebene sehr ausgeprägt.  

 

3.1 Migrationspolitik gegenüber EU-Bürgern 

Die Verzögerung der Freizügigkeitserteilung für die neuen osteuropäischen Mitglied-

staaten nach der letzen Erweiterungsrunde illustriert die Tendenz, immer wieder neue 

Wege zu suchen, um einen zunehmenden Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten der Eu-

ropäischen Union abzuwehren. Mit dem Göteborg-Kompromiss vom Juni 2001 haben 

                                                 
11 Für einen Überblick mit Verweis auf die relevanten Artikel im EG-Vertrag vgl. SCHULTE (2001), 

S. 374ff. 
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die damalig fünfzehn Mitgliedstaaten (EU15) Übergangsregelungen beschlossen, um 

Arbeitnehmern aus den Beitrittsländern in Osteuropa (EU8) bis zu sieben Jahren den 

Zugang zu ihren Arbeitsmärkten zu untersagen.12 Die Regelung gilt ab dem 1. Mai 

2004, wobei Überprüfungstermine zunächst nach zwei und dann nach weiteren drei 

Jahren vorgesehen sind (2+3+2-System). Darüber hinaus können die einzelnen Mit-

gliedstaaten ein ähnliches 2+3+2-System ist für die Arbeitnehmer aus den Beitrittslän-

dern Rumänien und Bulgarien anwenden. Diese Kompetenz läuft spätestens im Jahr 

2011, für Bulgarien und Rumänien im Jahr 2013, aus. Schweden, Großbritannien und 

Irland haben von Anfang an nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, andere 

haben sich später angeschlossen. Nach dem ersten Revisionstermin zum Mai 2006 ha-

ben weiterhin Finnland, Griechenland, Portugal und Spanien ihre Arbeitsmärkte geöff-

net. Die Mitgliedstaaten haben auf EU-Ebene eine politische Entscheidung getroffen, 

welche die Möglichkeit einer nationalstaatlichen Kompetenzausübung in einem Gebiet 

wiedereinführt, das an sich von den vier Europäischen Grundfreiheiten abgedeckt ist.  

 

Die ökonomische Notwendigkeit, die Folgen und die politische Opportunität des Ein-

satzes eines solchen Instruments für die europäische Arbeitnehmerwanderung sind kri-

tisch zu beurteilen. Die Maßnahme wurde mit der Befürchtung einer übermäßigen Ein-

wanderung aus Osteuropa begründet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Ar-

beitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU ein politisch festgelegtes Grundrecht ist, das 

keinen Individuen gewährt wird, die weder ein Arbeitsangebot noch einen Krankenver-

sicherungsschutz oder genügende finanzielle Mittel aufweisen können.13 Empirische 

Untersuchungen zeigen zum einen keine übermäßigen Einwanderungsströme und 

gleichzeitig zum Teil höhere Einwanderung in Länder mit Übergangsbestimmungen 

(z.B. Österreich). Somit ist eine Umleitung wegen der Übergangsbestimmungen nicht 

eindeutig bewiesen.14 Interessant ist schließlich, dass die Zuwanderung aus Nicht-EU-

Ländern historisch und heute immer noch bedeutender ist als die EU-interne Mobilität, 

und dass ein erheblicher Teil der Genehmigungen nur für eine Kurzzeitbeschäftigung 

                                                 
12 Von dieser Übergangsregelung sind Malta und Zypern nicht betroffen. 
13 Somit ist sie von der grundlegenden Personenfreizügigkeit zu unterscheiden. Vgl. MÄRKT UND 

SCHICK (2001). Transferempfänger genießen ebenfalls keine Freizügigkeit. Vgl. FROMM (2001). 
14 Vgl. KOMMISSION (2006). Im Bericht wird ebenfalls erwähnt, dass andere Möglichkeiten einer 

Erwerbstätigkeit verstärkt wahrgenommen werden, wie beispielsweise „in einem außergewöhnlichen 
Zustrom entsandter oder scheinselbständiger Arbeitnehmer zum Ausdruck kommt.“ KOMMISSION 
(2006), S. 5. 
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von weniger als sechs Monaten erteilt wird.15 Ökonomisch ist demzufolge keine zwin-

gende Notwendigkeit einer vorübergehenden Aufhebung der Freizügigkeit zu erkennen. 

Die Europäische Kommission hat sich mehrmals für eine Aufhebung der Übergangs-

fristen ausgesprochen. Dafür werden drei Hauptgründe angeführt: Zum einen nimmt 

die Arbeitslosigkeit in den osteuropäischen Staaten insgesamt ab, was den Wande-

rungsdruck schwächen sollte, des Weiteren weisen die offenen nordwesteuropäischen 

Arbeitsmärkte keine nennenswerten Störungen auf, und schließlich wird darauf hinge-

wiesen, dass die Rolle der Zuwanderer im Verhältnis zu den einheimischen Arbeits-

kräften als ergänzend und nicht als verdrängend einzustufen ist.  

 

Aus ordnungsökonomischer Sicht ist außerdem ausdrücklich zu hinterfragen, von wem 

genau die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit befürchtet und folglich wessen 

Interessen dabei geschützt werden. Es kann im Falle Deutschlands nicht behauptet 

werden, dass die Interessen aller souveränen Bürger respektiert werden. Die größte 

Wettbewerbsgefahr kommt von der Einwanderung günstigerer Arbeitskraft aus dem 

Osten in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Gastronomie und ähnlichen Wirt-

schaftszweigen. Die Interessen der einheimischen Arbeitnehmer dieser Branchen sind 

also erfolgreich, jedoch zu Lasten der Gesamtbevölkerung vertreten worden. Gerade 

dort sind Fachkräftemangel und eine schwache Wettbewerbsfähigkeit zu verzeichnen, 

und es ist unstrittig, dass eine Strukturreform auf diesen Arbeitsmärkten durch die 

Schonfrist verschoben werden kann. Sie wird aber nicht zu vermeiden sein.  

 

Die Europäische Union ist durchaus in verfassungsökonomischer Sichtweise als Klub 

berechtigt, Kriterien für die Aufnahme neuer Klubmitglieder festzulegen.16 Diese Kri-

terien sollten auch für die Union die gemeinsamen Interessen der aktuellen Klubmit-

glieder respektieren. Bei der Entscheidung der Regierungen der Mitgliedstaaten, die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit aufzuheben, sind jedoch die Sonderinteressen bestimmter 

Gruppen ausschlaggebend gewesen, die sich dem erhöhten Wettbewerb auf den Ar-

                                                 
15 Die Prozentzahlen der Genehmigungen unter sechs Monaten variieren zwischen 70% und 90% der 

gesamten Arbeitsgenehmigungen für Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Vgl. KOMMISSION 
(2006), S. 10. 

16 In diesem Sinne sind die langwierigen Verhandlungen mit den Beitrittskandidaten zu verstehen, 
welche strenge ökonomische und politische Kriterien erfüllen müssen. Allgemein werden das Bestehen 
stabiler demokratischer Institutionen, eine funktionierende Marktwirtschaft und die Fähigkeit, den ac-
quis communautaire umzusetzen, gefordert. Vgl. SCHÄFER (2001), S. 249. 
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beitsmärkten entziehen möchten. Gewerkschaften17 und Vertreter der kleinen und mit-

telständischen Unternehmen18 können europaweit als Beispiele für solche Gruppen 

genannt werden. Dagegen sprechen sich die Industrieverbände eher gegen die Be-

schränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus.19 

                                                

 

Der Osterweiterung wurde von der Bevölkerung der alten Mitgliedstaaten wegen ihres 

erheblichen Ausmaßes mit Sorge begegnet, und sie erfolgte in einer Zeit großer Skepsis 

gegenüber dem europäischen Projekt. Das Eurobarometer vom Herbst 2006 verzeichne-

te einen Wert von 46% für die Europäer, die ein gutes Bild der EU haben (Deutschland: 

42%. Im Vergleich dazu die zwei Extreme England: 28% und Irland: 73%; der EU-

Wert betrug für 1991 71%). 53% der Europäer dachten, dass die Mitgliedschaft in der 

EU positiv für ihr Land ist (Deutschland: 59%, England: 34%, Irland: 87%). Waren 

noch im Herbst 2002 52% der damals EU15-Bürger für eine Erweiterung und 30% da-

gegen, so verkleinerte sich der Abstand im Frühjahr 2006 zu Werten von 45% (EU15: 

41%) für die Befürworter und 42% für die Gegner.20 Die politischen Akteure haben die 

Strategie gewählt, dieser Befürchtung mit Maßnahmen zu begegnen, die den Menschen 

das Gefühl vermitteln, geschützt zu sein. Die ökonomische Argumentation zugunsten 

freier Arbeitnehmermobilität unter Regeln ist in der Öffentlichkeit schwer zu vermit-

teln und politisch wenig opportun. Sie schließt nicht aus, dass teilweise Lohnsenkungen 

in Kauf genommen werden müssen, oder dass es punktuell Individuen geben wird, die 

durch einen stärkeren Wettbewerb schlechter gestellt werden. Schließlich wird die Re-

formnotwendigkeit einiger europäischer Arbeitsmärkte noch deutlicher ans Tageslicht 

treten. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass gerade das vorgebrachte Argu-

ment, die Aufhebung der Freizügigkeit würde den alten Mitgliedstaaten die Möglich-

keit geben, sich graduell vorzubereiten, zu kurz greift. So wie die notwendigen Anpas-

sungen nicht vor dem Beitritt vorangetrieben wurden, besteht auch danach kein Anlass 

zur Hoffnung, dass diese innerhalb der Übergangsfrist erfolgen werden.  

 
17 Vgl. das „Manifest zur EU-Osterweiterung“ in DGB (2003). 
18 Beispielhaft ist die Stellungnahme des Handwerkerverbands in ZDH (2001). 
19 Vgl. das „Manifest für mehr Wachstum in Mittel- und Zentraleuropa“ in PRESSETEXT (2005) und 

DIHK (2006). 
20 Vgl. EUROBAROMETER (2006). Die Entwicklung nach 2006 ist nur geringfügig positiv: Der aktuel-

le EU-Wert umfasst alle 27 Mitgliedstaaten und beträgt 48%. Einerseits verzeichnet man in diesem Fall 
eine Verbesserung von 2%. Andererseits wird jedoch die Mitgliedschaft in der EU nach einem Anstieg 
auf 58% im Jahr 2007 wieder von lediglich 52% als positiv für ihr Land betrachtet. Vgl. EUROBAROME-
TER (2008). 
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Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist zwar in den Verträgen postuliert, jedoch nicht voll-

ständig in der Realität durchgesetzt. Darin besteht die Aufgabe der Arbeitsmigrati-

onspolitik für EU-Bürger innerhalb der Union. Abgesehen von den ‚Reisekosten‘ exis-

tieren noch unterschiedliche Mobilitätsbarrieren. So wie die Senkung von Handelsbar-

rieren zur Realisierung des Gemeinsamen Marktes notwendig ist, so wird Freizügigkeit 

ebenfalls durch die Aufhebung von politischen und bürokratischen Hindernissen geför-

dert. Allgemein kann man der Migrationspolitik gegenüber EU-Bürgern diejenigen 

Maßnahmen zuordnen, die zur Überwindung der besonderen territorialen Ausgestaltung 

der Systeme in den Mitgliedstaaten beitragen. Bei der Arbeitsmigration stellen die un-

terschiedlichen Regulierungen auf den Arbeitsmärkten die höchsten Hürden dar. Im 

weiteren Sinne gehören aber auch die Bildungssysteme dazu, da Titel und Qualifikatio-

nen Anerkennungsprobleme und somit Mobilitätsbarrieren verursachen können.21 Noch 

erheblicher sind allerdings die Auswirkungen unterschiedlicher Ausprägungen der So-

zialsysteme: Individuen, die nach Jahren der Beitragszahlung das Heimatland verlassen 

oder nach langer beitragspflichtiger Beschäftigung im EU-Ausland zurückkehren wol-

len, sehen sich besonders hohen Barrieren gegenübergestellt.22 Diese Interdependenz 

muss berücksichtigt werden, wenn die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht nur ein de jure 

postuliertes sondern auch ein de facto wahrnehmbares Recht sein soll. 

 

Die Empfehlung für eine Aufhebung von Mobilitätsbarrieren bedeutet nicht, dass eine 

weit reichende ex ante Harmonisierung etwa der Arbeits- oder Sozialpolitik befürwor-

tet wird. Im Gegenteil ist der Standortwettbewerb als wünschenswerte Integrationsstra-

tegie identifiziert worden. Dieser Wettbewerb würde von der Stärkung der Arbeitneh-

merfreizügigkeit in der Union profitieren. 

 

3.1 EU-Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen 

Bis zum Maastrichter Vertrag von 1992 lag die Einwanderung von Drittstaatsangehöri-

gen in den gemeinschaftlichen Raum vollständig in der Kompetenz der einzelnen Mit-

                                                 
21 Auf die Aufhebung dieser Mobilitätsbarrieren zielen die Änderungen im Hochschulwesen ab, die 

im Rahmen des so genannten „Bologna-Prozesses“ für die Schaffung eines europäischen Hochschul-
raums vorgesehen sind. Für Inhalte und Hintergründe vgl. BMBF (2007). 

22 Mit diesen Problemen beschäftigt sich auf europäischer Ebene das von der Europäischen Kommis-
sion ins Leben gerufene Informationssystem MISSOC (Mutual Information System on Social Protection 
in the European Union). Vgl. MISSOC (2007).  
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gliedstaaten. Erst der Unionsvertrag erklärte ein gemeinsames Interesse an Einwande-

rungsregelungen und setzte die Diskussion um die Entwicklung einer Gemeinsamen 

Migrationspolitik in Gang. Dieses Politikfeld wurde mit der Form der intergouverne-

mentalen Zusammenarbeit in die neu geschaffene dritte Säule des Vertrags, den Be-

reich Justiz und Inneres, und nicht in den zweiten Pfeiler, die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik, eingegliedert. Der Schwerpunkt der anfänglichen Schritte lag auf der 

Asylfrage und der Problematik der illegalen Einwanderung, was die Zuordnung erklärt. 

Dies änderte sich nicht wesentlich mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages im 

Jahr 1999. Damit wurden die Unionskompetenzen jedoch deutlich ausgedehnt und ver-

gemeinschaftet, womit die intergouvernementale Zusammenarbeit durch europäische 

Politik ersetzt wurde.  

 

Durch die Vergemeinschaftung hat die Europäische Kommission die Möglichkeit erhal-

ten, Richtlinien vorzulegen. Entscheidungen müssen aber in der Regel mit Einstimmig-

keit getroffen werden. Dabei bedarf sie der Unterstützung des Ministerrates. Die Kom-

mission und der Ministerrat, in dem die Mitgliedstaaten im Bereich Asyl- und Migrati-

onspolitik von den Innenministern vertreten werden, beziehen jedoch unterschiedliche 

Positionen in der Migrationsfrage. Ist die Kommission grundsätzlich für eine Öffnung 

zu mehr Arbeitszuwanderung, mit besonderer Betonung ihrer ökonomischen Vorteil-

haftigkeit, so dominiert dagegen im Ministerrat die eher innenpolitisch geprägte Positi-

on, in der Ordnungs- und Sicherheitsfragen im Vordergrund stehen. Zusammen mit der 

geltenden Einstimmigkeitsregel führt dies dazu, dass bislang nur kleine Schritte gemäß 

der Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners gemacht werden konnten.  

 

Wie schon in den geltenden Verträgen befinden sich im Text des EU-Reformvertrages 

(Lissabon-Vertrag) die Maßnahmen zum freien Personenverkehr sowie zu Asyl und 

Einwanderung unter dem Titel V „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“. 

Die Grundlagen einer Gemeinsamen Einwanderungspolitik für längerfristige Aufent-

halte werden in Kap. 2, Art. 77-80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union geregelt. Dort wird aber präzisiert: „Dieser Artikel berührt nicht das Recht 

der Mitgliedstaaten, festzulegen, wie viele Drittstaatsangehörige aus Drittstaaten in ihr 

Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort als Arbeitnehmer oder Selbstständige Arbeit zu 

suchen.“  
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Der Amsterdamer Vertrag von 1999 sah neben den oben erwähnten Vorkehrungen auch 

eine Frist von fünf Jahren vor, um einen gemeinsamen Regelrahmen für die Einreise- 

und Aufenthaltsbedingungen für Drittstaatsangehörige zu entwickeln und eine Offene 

Methode der Koordinierung (OMK) für eine graduelle Konvergenz der nationalen Poli-

tiken einzuführen. Durch die OMK, die in Art. 128 des EG-Vertrages geregelt ist, legen 

die Mitgliedstaaten auf Vorschlag der Kommission gemeinsame politische Leitlinien und 

Ziele in einem Politikfeld fest, die Art derer Verfolgung bleibt jedoch den Mitgliedstaaten 

überlassen. Die Zielerreichung wird regelmäßig durch einen Kontrollmechanismus des 

Rates überprüft und bewertet. Es handelt sich um ein Instrument, um „die dezentral be-

triebenen Politiken der Mitgliedstaaten auf der EU-Ebene anhand gemeinsamer Krite-

rien zu evaluieren“,23 damit wechselseitiges Vergleichen und Lernen möglich werden. 

Dabei wird die Konvergenz zu gemeinsamen europäischen Zielen angestrebt. Der EU-

Ministerrat verabschiedet auf Empfehlung der Kommission verbindliche Prinzipien und 

Ziele für ein Politikfeld. Quantitative Indikatoren werden ebenfalls zur jährlichen Mes-

sung der Entwicklungen in den Mitgliedstaaten festgelegt.24 Durch benchmarking und 

den Informationsaustausch über die Durchführung in den verschiedenen Ländern soll 

mit diesem Instrument eine neue Koordinierungsform für sensible Politikfelder entste-

hen, in denen Kompetenzabgabe und Harmonisierungsmaßnahmen nicht erwünscht 

sind. Jedes Land entwickelt dezentral einen eigenen Aktionsplan zur Zielerfüllung und 

berichtet jährlich über den gegenwärtigen Umsetzungsgrad. Die im Amsterdamer Ver-

trag vorgegebenen Ziele wurden bis jetzt nicht realisiert, wie die Kommission in ihrem 

„Grünbuch über ein EU-Konzept zur Verwaltung der Wirtschaftsmigration“25 von 2004 

bemängelte. Ein auf fünf Jahre ausgelegter Aktionsplan wurde im Juni 2005 vom Rat 

verabschiedet, während die Kommission im Dezember 2005 in einer Mitteilung einen 

„Strategischen Plan zur legalen Zuwanderung“ veröffentlichte.26 Im Strategischen Plan 

wird die weitere Entwicklung der Migrationspolitik auf der Grundlage der Reaktionen 

auf das Grünbuch dargelegt. Eine allgemeine Rahmenrichtlinie und vier spezifische 

Richtlinien sind zukünftig vorgesehen.  

                                                 
23 ECKARDT UND KERBER (2005), S. 122. Vgl. auch RADAELLI (2003) und BORRÁS UND JACOBSSON 

(2004). 
24 Vgl. ECKARDT UND KERBER (2005), S. 124f. Die Autoren entwickeln eine Anwendung auf die Al-

terssicherungspolitik, in der die ersten Schritte schon unternommen wurden. 
25 Vgl. KOMMISSION (2004). Das Grünbuch der Kommission stellt für die Wirtschaftsmigration das 

Äquivalent zum fünfjährigen Den-Haag-Programm des Europäischen Rates für die Probleme im Asyl- 
und Flüchtlingssystem, sowie bei der illegalen Einwanderung dar. 

26 Vgl. KOMMISSION (2005a) und DERS. (2005b). 
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Die Kommission nimmt im Grünbuch von 2004 die Bedürfnisse des EU-

Arbeitsmarktes angesichts der demographischen Entwicklung, der Sicherung des euro-

päischen Wohlstandsniveaus und des internationalen Wettbewerbs um Migranten zwi-

schen den wichtigsten Weltregionen zur Kenntnis.27 Sie stellt außerdem fest, dass die 

Mitgliedstaaten zwar bei der Besetzung einer leer stehenden Stelle mit einem Nicht-

EU-Bürger die Gemeinschaftspräferenz28 beachten und die Prüfung der wirtschaftli-

chen Notwendigkeit seiner Einstellung vornehmen müssen, für besondere Bereiche 

jedoch Sonderregelungen praktizieren können, wie z.B. Eilverfahren oder green cards. 

Die Initiative zur Einführung einer blue card auf EU-Ebene ist noch verwirklicht wor-

den. Die Gemeinschaftspräferenz ist aus einer liberalen, marktorientierten Sicht prob-

lematisch, da der es den Arbeitgebern unterbunden wird, aus dem gesamten pool von 

Bewerbern zu wählen. Die Unionsbürger genießen faktisch schon aufgrund ihres Status 

als Unionsbürger, ihrer kulturellen und geographischen Nähe und ihres Wissensvor-

sprungs eine Vorteilsposition gegenüber Dritten. Die Aufhebung dieser Regelung wäre 

empfehlenswert.29 

 

Kritisch ist die Erwägung eines EU-Auswahlsystems zu beurteilen, das die allgemeine 

Anwendung von Zulassungskriterien wie Berufserfahrung, Bildung, Sprachkenntnissen, 

Arbeitskräftemangel, usw. vorsieht.30 Die Vorteile dieses Systems sind in der im Grün-

buch vorgesehenen Anwendung ungewiss, denn „jeder Mitgliedstaat könnte darüber 

entscheiden, ob er den Rahmen anwendet und ihn gegebenenfalls an die Erfordernisse 

seines Arbeitsmarktes anpasst.“31 Wenn es sich dagegen um ein ausschließlich einheit-

liches, zentrales System handeln soll, dann müsste die Gewichtung der Kriterien eben-

falls zentral festgelegt werden. Dies wäre ein starker Eingriff in die Kompetenzen der 

Mitgliedstaaten und käme einer ex ante Harmonisierung dieses Politikfeldes sehr nah. 

Die arbeitsmarktlichen und politischen Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten 

                                                 
27 Vgl. KOMMISSION (2004), S. 5. 
28 Der Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz sieht vor, dass die Mitgliedstaaten Anträge auf Einrei-

se zur Ausübung einer Beschäftigung nur berücksichtigen können, wenn die angebotene Stelle nicht mit 
Arbeitskräften des eigenen Landes, anderer Mitgliedstaaten oder Personen aus Drittstaaten, die dauer-
haft im betroffenen Mitgliedstaat leben und bereits am regulären Arbeitsmarkt teilnehmen, besetzt wer-
den können. Vgl. KOMMISSION (2004), S. 7. 

29 Vgl. KOMMISSION (2005b), S. 6. 
30 Vgl. KOMMISSION (2004), S. 9. 
31 KOMMISSION (2004), S. 9. 
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würden nicht berücksichtigt werden, und der Wettbewerb wäre beeinträchtigt. Deshalb 

ist eine solche exklusive Auslegung des Auswahlsystems ebenfalls nicht zu empfehlen. 

 

Sinnvoller erscheinen Maßnahmen, welche die rechtliche Position der Drittstaatsange-

hörigen sichern oder erweitern, und Vorkehrungen, die auf eine Vereinfachung und 

Straffung der Antragsverfahren abstellen.32 Das Gemeinschaftsrecht sieht bereits Rech-

te für die Einwanderer aus Drittländern vor, wie beispielsweise die Verordnungen zur 

Koordinierung der sozialen Sicherheit und die zwei Antidiskriminierungsrichtlinien 

2000/43/EG und 2000/78/EG33 sowie die Richtlinie 2003/109/EG über die Freizügig-

keit der langfristig Aufenthaltsberechtigten, auf die weiter unten eingegangen wird. 

Maßnahmen zur Erhöhung der Rechtsicherheit von Nicht-EU-Bürgern sind sinnvoll, 

denn sie stellen eine erste notwendige Stufe in der Integration der Einwanderer und 

einen relevanten Faktor in der Anwerbung von ausländischen Arbeitnehmern dar. Die 

Kommission schlägt eine Abstufung der Rechte je nach Aufenthaltsdauer vor,34 die von 

der Gewährung zunächst wirtschaftlicher und ‚sozialer‘ Rechte bis zur Anerkennung 

von politischen Rechten für Daueraufenthaltsberechtigte reichen könnte. Prinzipiell ist 

gegen eine solche Abstufung nichts einzuwenden.  

 

3.3 Gemeinsame Migrationspolitik? 

Mit der Frage der Notwendigkeit einer Gemeinsamen Migrationspolitik auf europäi-

scher Ebene für die Arbeitsmigration, eine geplante aber noch nicht durchgeführte Ent-

wicklung in der Unionspolitik, haben sich Wissenschaftler unterschiedlicher Art ausei-

nandergesetzt.35 Ökonomen weisen immer wieder darauf hin, dass das Problem auf 

dem europäischen Arbeitsmarkt nicht in der befürchteten Massenmigration sondern in 

der niedrigen Arbeitsmobilität besteht. Außerdem würden die Einwanderungswilligen, 

wenn sie nicht durch die Fronttür der Wirtschaftsmigration einwandern dürfen, die Sei-

tentür nutzen und humanitäre oder politische Gründe für die Einwanderung geltend 

machen. Wird ihnen auch diese Möglichkeit genommen, bleibt noch die Hintertür der 

                                                 
32 Vgl. KOMMISSION (2004), S. 10f. 
33 Die EU-Richtlinien zur Antidiskriminierung sollen jeweils die Gleichbehandlung ohne Unter-

schied der Rasse und die Gleichbehandlung im Bereich der Beschäftigung absichern. 
34 Vgl. KOMMISSION (2004), S. 11. 
35 Thomas Straubhaar befürwortet eine Gemeinsame Europäische Migrationspolitik. Vgl. STRAUB-

HAAR (2000). Für eine europäische Einwanderungsbehörde, die eine eigenständige und einheitliche 
Migrationspolitik betreibt, sprechen sich Volker und Schneider aus. Vgl. VOLKER UND SCHNEIDER 
(1997), S. 426ff. 
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illegalen Migration offen. Es empfiehlt sich eine Schwerpunktverschiebung von den 

üblichen Eingangskontrollen zu der Kontrolle von Aufenthalt und Beschäftigung. Eine 

unterschiedliche Behandlung von vorübergehender oder dauerhafter Einwanderung ist 

ebenfalls sinnvoll. Beispielsweise schlägt Thomas Straubhaar bei ökonomisch beding-

ter Zuwanderung ein System von Zutrittsgebühren vor. Diese Gebühreneinnahmen ste-

hen bei temporären Aufenthalten den Nationalstaaten und bei langfristiger Migration 

der Europäischen Union zu. Einmal eingereist, genießen permanent wohnhafte Dritt-

staatsangehörige in Straubhaars Modell die vollständige Bewegungsfreiheit zwischen 

den Mitgliedstaaten.36  

 

Aus verfassungsökonomischer Sicht ist dem Grundtenor der ökonomischen Analyse 

zuzustimmen: Die empirischen Beobachtungen belegen ein niedriges Mobilitätsniveau 

auf dem Arbeitsmarkt, und die ökonomische Analyse zeigt die Nachteile der Behinde-

rung der Bewegungsfreiheit auf. Die geäußerten Befürchtungen übermäßiger Einwan-

derungsströme verschleiern oft den Einfluss bestimmter Interessengruppen oder können 

auf eine schwer politisch durchsetzbare Reformnotwendigkeit zurückgeführt werden. 

Auch die Tatsache, dass Asylpolitik und illegale Einwanderung eine durchführbare 

Alternative zur oft restriktiv gehandhabten ökonomischen Migration darstellen, ist un-

strittig. Dieses Problem entsteht jedoch durch die Regeln zur Asylgewährung und zur 

Bekämpfung der illegalen Migration, und es scheint zunächst erforderlich, in diesem 

Rahmen nach Lösungen zu suchen. Der Versuch, den Unzulänglichkeiten bei der Asyl-

politik und der Bekämpfung der illegalen Einwanderung ebenfalls mit Maßnahmen in 

der Wirtschaftsmigration zu begegnen, löst die grundsätzlichen Probleme außerhalb des 

ökonomischen Bereichs nicht. Infolgedessen fallen aber die Maßnahmen in der Ar-

beitsmigrationspolitik restriktiver aus, als dies in ökonomischer Perspektive notwendig 

wäre.  

 

Die Betonung der Rolle von Aufenthalt und Beschäftigung ist in zweierlei Hinsicht 

sinnvoll: Zum einen herrschen seit Inkrafttreten der Schengener Bestimmungen keine 

Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen mehr, so dass die Bewegung von Dritt-

staatsangehörigen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten nach der Einreise nicht ü-

berprüft werden kann. Für den Aufenthalt und für die Ausübung eines Berufs sind aber 

                                                 
36 Vgl. STRAUBHAAR (2000). 
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in jedem Land Arbeitserlaubnis oder Aufenthaltsgenehmigungen erforderlich. Über die 

dafür zuständigen Behörden können Kontrollen durchgeführt werden, die an den Gren-

zen nicht mehr möglich sind. Außerdem berücksichtigen Einwanderungswillige in ihrer 

Wahl des Ziellandes eher die politischen Maßnahmen, die sich auf ihre Berufsausübung 

auswirken, als die Bestimmungen an der gemeinsamen europäischen Grenze. Deshalb 

sind die bestehende Ausprägung der Beschäftigungsregeln, ihre Durchsetzung oder 

eventuell ihre Änderung wirksame Instrumente, durch die der ökonomische Zuzug ge-

steuert werden kann.  

 

Befristete Migration wird selbst von Seiten der Migrationsskeptiker als weniger ‚prob-

lematisch‘ als die dauerhafte Zuwanderung angesehen. Wenn eine Liberalisierung in 

diesem Politikfeld angestrebt wird, bietet die temporäre Wanderung einen guten An-

satzpunkt an, um politische Widerstände zu überwinden. Selbst bei den erheblichen 

Interessenskonflikten zwischen den Mitgliedstaaten stellt die befristete Zuwanderung 

ein Gebiet dar, auf dem eine Erleichterung der Zugangsbedingungen befürwortet wird. 

Die Kommission äußerte sich beispielsweise im Strategischen Plan zur legalen Zuwan-

derung für die Förderung der zirkulären und befristeten Migration.37 Ob dies in Taten 

umgesetzt werden wird, bleibt abzuwarten.  

 

3.4 Die Freizügigkeit für Drittstaatsangehörigen 

Seit der Daueraufenthaltsrichtlinie 109 des Europäischen Rates vom November 2003 

wird das Recht auf Freizügigkeit Drittstaatsangehörigen gewährt, die in einem Mit-

gliedstaat den Status des langfristigen Aufenthaltsberechtigten genießen.38 Dies ist 

nach ununterbrochenem fünfjährigem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat und bei Verfü-

gung über feste und regelmäßige Einkünfte sowie eine Krankenversicherung ohne In-

anspruchnahme von Sozialhilfeleistungen möglich (Art. 5 Abs. 1).39 Der Mitgliedstaat, 

in den der Betroffene einwandern möchte, kann von ihm die Erfüllung der Integrations-

                                                 
37 Vgl. KOMMISSION (2005b), S. 12.  
38 Richtlinie 2003/109/EG des Europäischen Rates (Amtsblatt der Europäischen Union L 16/44 vom 

23.01.2004). 
39 Bei selbständiger Tätigkeit ist eine Überprüfung des Vorhandenseins genügender Mittel für die 

Ausübung der Tätigkeit möglich. Außerdem sieht die Richtlinie vor, dass der zweite Mitgliedstaat die 
Erteilung des Aufenthaltstitels bei unselbständiger Erwerbstätigkeit von Bedingungen wie dem „Besitz 
eines Beschäftigungsvertrags, einer Einstellungserklärung des Arbeitsgebers oder eines Beschäftigungs-
vertragsangebots gemäß den im nationalen Recht vorgesehenen Bedingungen“ abhängig machen kann. 
(RL 2003/109/EG, Art. 15 Abs. 4) 
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anforderungen gemäß dem nationalen Recht verlangen (Art. 15 Abs. 3). Arbeitsmarkt-

prüfungen und Vorrang für nationale und EU-Arbeitnehmer können weiterhin stattfin-

den.  

03/109/EG schafft neue Bedin-

ungen für die Entstehung eines Standortwettbewerbs.  

ande-

ng von EU- und Nicht-EU-Bürgern führt zu mehr Freiheit und Wettbewerb.  

                                                

 

Die zeitlichen und arbeitsmarktlichen Bedingungen haben zwar den neu gewährten 

Rechten die Bezeichnung „kleine Freizügigkeit“ eingebracht. Die dargestellten Regeln 

erlauben einen dauerhaften Aufenthalt, wenn der Drittstaatsangehörige ins Land zur 

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit einwandert und Sozialversicherungsmitglied-

schaft nachweisen kann. Die Arbeitsmarktprüfung und der immer noch zu beachtende 

Vorrang für nationale und EU-Arbeitnehmer können jedoch de facto die Reichweite der 

Bestimmungen erheblich einschränken. Es besteht bei der Richtlinie die Gefahr, dass 

die Arbeitsmarktkontrollen und die Vorrangsregeln ihren Inhalt aushöhlen. Sie verfolgt 

das Ziel der Annäherung der Rechtsstellung von EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern 

zur Erhöhung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Union. Dazu 

bedarf es einer höheren Freizügigkeit. Die Richtlinie 20

g

 

4. Zusammenfassung: Wünschenswerte EU-Migrationspolitik 

Die Stärkung der Rechte der EU-Bürger in einem Raum der Freiheit und des Rechts 

erfolgt bedauerlicherweise durch eine zunehmende Abgrenzung nach außen, d.h. ge-

genüber Drittstaatsangehörigen. Die Vervollständigung des Gemeinsamen Marktes soll 

weiter angestrebt werden, darf jedoch nicht zur Errichtung der „Festung Europa“ füh-

ren. Die Öffnung der Arbeitsmärkte der europäischen Mitgliedstaaten für die W

ru

 

Die politische Position auf EU-Ebene bezüglich Einwanderung aus Drittstaaten geht 

durchgehend von dem Ausgangspunkt aus, dass eine wirksame Steuerung über gemein-

same Regeln auf Unionsebene notwendig ist, da „die Zulassung von Drittstaatsangehö-

rigen in einem Mitgliedstaat Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten und deren Ar-

beitsmärkte haben kann.“40 Auch wenn dies der Fall wäre und grenzüberschreitende 

Auswirkungen entstehen würden, lässt dies keineswegs direkt auf die Notwendigkeit 

von kollektiv-politischem Handeln schließen, und die relevante kollektive Ebene, nati-

 
40 KOMMISSION (2005b), S. 4. 
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onalstaatliche oder europäische, wäre ebenfalls nicht automatisch vorbestimmt. Maß-

nahmen wie die Kontrolle an den Außengrenzen oder die Beobachtung der Migrati-

onsströme bieten sich für eine koordinierte Lösung an. Vorschläge zur Errichtung von 

Ausländerdatenbanken und zur Koordination der Bekämpfung illegaler Einwanderung 

scheinen ebenfalls sinnvoll. Diese Aspekte betreffen aber eher organisatorische und 

verwaltungstechnische Fragen. Eine darüber hinaus gehende, allumfassende Gemein-

same Migrationspolitik ist nicht nötig und eine weit reichende Abgabe von Kompeten-

zen seitens der Mitgliedstaaten in diesem Politikfeld dementsprechend nicht zu emp-

fehlen. Eine Stärkung des Wettbewerbs zwischen nationalen Migrationspolitiken für 

die Aufnahme von Einwanderern aus Drittstaaten ist hingegen wünschenswert. Der 

Wettbewerb wird jedoch nicht gefördert, wenn bei den Mitgliedstaaten lediglich die 

Kompetenz verbleibt, Einwanderungsquoten zu setzen. Diese mehrmals vorzufindende 

Absicherung, dass den Mitgliedstaaten die Macht über die Einwanderungsmengen nicht 

entzogen wird, wird vor jedem Zentralisierungsvorschlag ausdrücklich formuliert. Sie 

soll bedeuten, dass die Mitgliedstaaten die Rolle als Letztentscheider und somit ihre 

Souveränität bewahren. Diese Kompetenz ist aber nur residual und täuscht eine Gestal-

tungsmacht vor, die faktisch aufgrund der Zentralisierung nicht mehr vorhanden wäre.  

n der Stand-

rtwettbewerb verhindert und die notwendigen Anpassungen verschoben.  

 

Die Vorteile eines Mehrebenensystems für die Setzung von Regeln für den Standort-

wettbewerb können ohne die vollständige Übertragung von Kompetenzen auf die EU-

Ebene genutzt werden. Ein wettbewerbliches Integrationsumfeld wird außerdem dem 

Subsidiaritätsprinzip gerecht. Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in den EU-

Verträgen zeugt vom Willen der Mitgliedstaaten, über die Kompetenzansiedlung in 

allen Politikfeldern prinzipiengeleitet zu diskutieren. Dieses Prinzip bringt den An-

spruch mit sich, die Übertragung von Kompetenzen an die übergeordnete Ebene zu be-

gründen. Die Inflexibilität der meisten europäischen Arbeitsmärkte oder die mangelnde 

Wettbewerbsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme sind keine überzeugende Be-

gründung. Die Kompetenzverlagerung zum Zweck der Überwindung von nationalstaat-

lichen Interessen scheint in der ökonomischen Migrationspolitik wenig versprechend, 

wenn eine Liberalisierung angestrebt wird, da die Innenminister im Ministerrat grund-

sätzlich restriktive Positionen vertreten. Es ist die Kombination dieser Elemente, die 

dazu führt, dass Übergangsbestimmungen, Ausnahmebereiche und eine Politik des 

kleinsten gemeinsamen Nenners den Prozess dominieren. Dadurch werde

o
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